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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXX:x:XXXXXX 
über die Einräumung von privilegien und, 
Immunitäten an internationale Organisatio-

nen 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
den iDi Abs. 2 ~enannten internationllJen Organi
sationen, den im Abs. 4 genannten Ständigen 
Vertretungen sowie ,den im Abs. 5 ,genannten 
Pllrso~en die in diesem Bundesge$etz vorgesehe
nen 'Privilegien und In;ununitäten duich Ver
ordnungen oder in Staatsverträgen ganz oder 
zum Teil einzuräumen. 

(5) Personen im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sin4: 

1. Vertreter der Mitglieder Ider im Abs. 2 
Z. 1 genannten internationalen Organisa
tionen, die an Tagungen dieser Organi
sationen teilnehmen oder bei diesen in 
anderer amtlicher Funktion tätig werden. 
Diesen können Vertreter von Nichtmitglie
dern sowie Beobachter- bei solchen Tagun
gen zur Gänze oder teilweise gleichgehalten 
werden; 

2. Mitglieder der im Abs. 4 genannten Stän
digen Vertretungen oder Beobachtermissio
nen; 

3. Bedienstete der internationalen Organisa-
(2) Internationale Organisationen im Sinne tionen. Diesen können Sachverständige, die 

dieses Bundesgesetzes sind: im Auftrag der internationalen Organisa:-
1. Organisationen, die ausschließlich aus Staa- tionen tätig werden, zur Gänze oder teil-

ten oder Staatenvel'lbindungen gebUdet wer- 'weise gleichgehalten werden. 

den; .'.. .. (6) Unter "Wiener übereinkommen über 
2. ~r?a?ISat10nen, dIe entw~er zu.r Ganze aus I diplomatische Beziehungen" ist das Wiener über

JUrIStIschen Personen ,des oHenthchen Rechts einkommen über diplomatische Beziehungen vom 
mehrer~r Staaten oder aus ihnen recht- '18. April 1961, BGBl. Nr. 66/1966, zu verste
lich gleichartigen -Einrichtungen besteihen hen. 
oder teilweise aus diesen und teilweise a-us .. . 
Staaten oder Staatenverbindungen 'gebil- § 2. (1) Der Umfang der PrIvIlegIen und 
det werden' Immunitäten,der von -der Bundesregierung den 

. ' , . . internationalen Organisationen und den Perso-
3. DIe Welt-Fremdenverkehrsorgarusauon . S·, d· Bu'nd-e'sgesetzes' un° ,EinzeLfall 

(w ld T . 0 .. WTO) nen 1m mne Ieses, -
, or, oUClSm rgaruzatlOn - . _ eingerä.1lmt werden kann, ist - soweit dieses 

(3) Privilegien und Immunitäten dürfen nur Bundesgesetz nimt selbst eine genaue Umschrei
zugunsten- solcher internationaler Organisationen b.ung vorsieht - nach dem Sitz, ,im In- oder 
eingeräumt werden, an denen die ,Republik Ausland, der Rechtsnatur (§ lAbs. 2), der 
österreich oder andere österreichische juristische internationalen Bedeutung und deIp. Aufgaben
Personen des öffentlichen Rechts teilnehmen bereich der jeweiligen Organisation, der Art der 
oder ,deren in österreich entf.altete Tätigkeit von 'von der zu hegünstigenden Person auszuüben
der Bundesregierung als im außenpolitischen den Funktion, deren In- -oder Ausländereigen
Interesse der Republik Österreich gelegen schaft, sowie ,da-nach-, ob sich eine solche Person 
bezeichnet wird. für einen länger andauernden Zeitraum oder 

(4) Ständige Vertretungen im Sinne dieses Bun
desgesetzes sinid Ständigl': Vertretungen der Mit
glieder der im Abs., 2 Z; 1 genannten inter
nationalen Organisationen bei diesen. Diesen 
Vertretungen können Ständige Beobachtermis
sionen, die bei solchen Organisationen akkredi
tiert sind; zur Gänze oder teilweise gleichge
halten werden. 

nur vorübergehend im Bundesgebiet aufhält, zu 
-bemessen. 

(2) Die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Privilegien und Immunitätenkönnen rückwir
kend gewährt werden, wenn die betreffende 
internationale Organisati<m zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes ihren Sitz 
bereits im Bundesgebiet gehabt. hat. 
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2 486 der Beilagen 

§ 3. (1) DIe internationalen Organisationen 
können in hezug auf ihre amtliche Tätigkeit 
von der Besteuerung hefreit werden. Unter 
amtlicher Tätigkeit ist die <durch den statuten
mäßigen Zweck hestimmte Tätigkeit internatio
naler Organisationen, soweit sie mit ,dieser Tä
tigkeit nicht in Konkurrenz zu inländiscl1en 
Unternehmen treten, zu verstehen. Diese Be
stimmung bezieht sich nicl1t auf Personen, die 
an diese Organisationen Leistungen erbringen.-

deren Abgaben nur so lange besteht, ais· diese 
Gegenstände im Gebrauch der jeweiligen Organi-
sationen stehen. . 

(8) Die vorstehenden Befreiungen dürfen sich 
nicht auf Abgaben beziehen, Idie tatsächlich 
nur ein Entgelt für öffentliche DienstleislJUngen 
darstellen. 

§ 4. Die internationalen Organisationen kön
nen von jeder Beitragspflicht an eine Sozialver
sidieiurtgseinrich i:u~g der Republik österreich 

(2) Lieferungen oder sonstige Leistungen, die befreit werden. Eine solche Befreiung darf in
die internationalen Organisationen im Zusam- soweit nicht eingeräumt werden, als die Orga
menhang mit ihrer amtlicl1en Tätigkeitempfan- nisationen Personen beschäftigen, auf welche die 
geh, können von den für diese Lieferungen und im § 10 vorgesehenen ,Befreiungen keine oder 
sonstigen Leistungen im Preis offen oder ver- nur teilweise Anwendung finden. 
dec:ktü'betwätlzten Steuern eritlastet wel"den. § 5. (1) Jeder zum Nutzen uerBediensteten , '" I der internationalen Organisationen errichtete 

,(3) Rechtsgeschäfte, an denen die internatio- Pensions- oder Unterstützungsfonds, der in 
~alen O.:~anis~tione~. in ~usühung· ihreramt- österreicl1 Rechtspersönlicl1keit besitzt, genießt 
lIehen Tatlgkelt beteiligt smd, und alle. Urkun- ,die gleicl1en Prh:-ilegien wie .die '. Organisation 
den über so~cl1ekönnen von der 'Besteuerung seIhst, soweit dessen Betätigung nicht über den 
befreit.weroen; Ra;hmen einer bloßen • Vermögensverwahung 

'(4) Die internationalen Organisationen kön
nen von 4e,r Verpflichtung zur Entrichtun'g des 
Dienstgeberbei.trags ·zum Ausgleichsfonds. für 
Faniilierubeihilfen befreit werden. Im Falle einer 
solcl1en ,Befreiung sind die IBediensteten. der 
intetnationalen Organisationen, die nicl1t öster
reithiscl1e Staatsbürger Sind, von den Leistungen 
aus dem Familien1astenausgleich . ausgeschlossen; 
gleichesg>ilt Hir deren Ehegatten und minder
jährige Kinder, sOfern sie mit ,dem Bediensteten 
in einer HaushaItsgemeinscl1aft leben. 
,. . 

(5) Gegenstände, die von den internationa
len Organisationen für ihreamtlicl1e Tätigkeit 
ein- oder ausgeführt werden, können hei der 
Ein- oder Ausfuhr von Zöllen und anderen 
Abgab eri sowie von wirtschaftlicl1en Einfuhr
verboten und-heschränkungen befreit werden; 

, . 

(6) Die internatiörtalen Organisationen können 
bei der Einfuhr von Dienstfahrzeugen und Er~ 
satzteilen füt ;diese;soweit sie für ihreamtlicl1e. 
Tätigkeit benötigt werd~n, voniöllen und 
anderen Abgaben" sowie von wirtscl1aftlicl1en, 
Einfuhrverbo.ten . und .-beschränkungen befreit 
werden. . . 

. (7) Die bei der Einfuhr uncrhoben geblie
benen Ahgaben sind zu entrichten, wenn die 
nach. den Ahs.5 und, 6 abgabenfrei eingeführten 
Gegenstände- von .. den internationalen Organisa
tionen vor Ablauf einer näher zu bestimmenden 
Frist, ,die zumindest. mit einem Zeitraum v~n 
iwei. Jahren' naCh ,der. Abfertigung diesel" Ge:- . 
genstände . zum freien' Verkehr festzulegen ist, 
in österreich 'an andere Personen überlasstm oder 
üherttagen' wercien. Für' Gegenstände. die riicht 
im Eigentum der Ofganisatioluinstehen, ist fest
zulegen, ,daß ,die ,Befreiung von ZCillen und an.., 

hinausgeht. . .. 

'(2) Von den internationalen Organisationen 
erricl1teteundfür amtlicl1eZwecke' bestimmte 
Fonds und Stiftüngen genleßendie gleicl1en 
Privilegien wie die Organisationen selbst, soweit 
deren Betätigung nicht über den Rahmen einer 
blOßen Vermögensverwaltung hinausgeht. , 

§ 6. Ständigen Vertretungen,der ausländischen 
Mitglieder ,der im § lAbs. 2 Z. 1 genannten 
internationalen Organisationen, könne,n die 
gleicl1en Privilegien und Immunitäten, wie sie 
den diplomatischen Missionen in der Republik 
österreiCh auf' Grund desWienei übereinkom
mens über diplomatische Beziehungen einge
räufut werden, gewährt werden. §3 Abs. 4 gilt 
sinngemäß; , ' 

§ 7. Den im § 1 Ahs. 5 Z. 1 und 2 genannten 
Personen sowie den im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Fami1ienangehörigen können die glei
chen Privilegien und Immunitäten gewährt wer
den, wie sie den Mitgliedern ,der inder Republik 
österreich a'kkrf!diti~tten diplorriatisChen Mis
sionen auf Grund des Wiener übereinkommens 
über· diplomati~che Beziehungen eingeräumt 
werden. . 

§ 8; (1) Bediensteten der internationalen Or
ganisationen können folgende Privilegien und 
Immunitäten eingeräumt werden: 

1. Befreiung von jeglicl1er Jurisdiktion 'in be
zug auf ,die von ihnen in Ausübung ihrer 
amtlichen Funktionen gemachten münd:' 
lichen oder schriftlichen Äußerungen und . 
in bezug auf alle von ihnen in Ausübung 
ihrer. amtlichen . ,Funktionen gesetzten 
Handlungen; 'wobei dieseB'efteiung auch 

. ,dann weiterbesteht, wenn die betreffenden 
Personen nicht mehr Bedienstete der Or
ganisationen sind; 

486 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 11

www.parlament.gv.at



486 der Beilagen 3 

2. Schutz vor Beschlagnahme ihres privaten 
und 'ihres Dienstgepäcks; 

3. Schutz vor Durchsuchung des Dienstgepäcks 
und, falls der Bedienstete. unter § 9 fäUt, 
Schutz vor Durchsuchurig des privaten Ge-
päcks; .. ,. 

4.Befreiung von. der Best~uerung der Ge
Mlter, Bezüge, Vergütungen und Ruh.e
genüsse~, die sie für gegenwärtige oder 
hühere Dienste für die Organisaüon er
halten; diese Befreiung kann sich auch auf 

.Unterstützungen an die Familienangehöri
gen der Bediensteten beziehen; 

.5. Befreiung von, derBes~euerung aller Ein
künfte ~n.dVerm.ögen~werte, der Bedien-. 
steten und ihrer im gemeinsamen Haus
halt lebenden Familienangehörigen, sofern 
diese Einkünfte und Vermögenswerte nicht 
unter die beschränkte Steuerpflicht des 
österreichischen Einkommensteuerrechts 
oder Vermögensteuerrechts fallen; 

6. Befreiung von der Erbschafts- und Schen
kungssteuer, soweit ,diese allein infolge des 
Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts 
der Bediensteten oder ihrer im gemeinsa
men Haushalt ,lebenden Familienangehöri
gen in ·der Republik österreich entsteht; 

7. das Recht, zum persönlichen Gebrauch 
steuer- und abgabenfrei sowie frei von 
wirtschaftlichen Einfuhrverboten und -be
schränkungen folgendes einzuführen: 
a) bei ihrem ersten Dienstantritt ihre Ein

richtungsgegenstände und persönliche 
Halbe in einem oder ,in mehreren getrenn
ten Transporten und innerhalb von 
sechs Monaten die notwendigen Ergän
zungen; 

b) alle vier Jahre einen Kraftwagen; 
c) beschränkte Mengen bestimmter Arti

kel, die zum persönlichen Gebrauch und 
Verbrauch, jedoch nicht für Geschenk
oder Verkaufszwecke bestimmt sind; 

8. Befreiung von Ein- und Ausreisebeschrän
kungen für sich selbst, ihre Ehegatten, ihre 
unterhaltsberechtigten Verwandten und an
dere Haushaltsangehörige; allenfalls erfor
derliche Sichtvermerke . werden .gebühren
frei erteilt; 

9. die Befugnis, in der RepubEk 'Österreich 
oder anderswo ausländische Wertpapiere, 
Guthaben in fremden Währungen und an
dere bewegliche und unbewegliche Vermö
genswerte, letztere jedoch nur unter den 
auch für österreichische Staatsbürger gel
tenden Bedingungen, zu erwerben und zu 
'besitzen, sowie ,das Recht, bei Beendigung 
ihres Dienstverhältnisses bei der Organisa
tion ohne Vorbehalte oder Beschränkungen 

ihre Zahlungsmittel auf gesetzlich zulässi
gem Wege in der gleichen· Währung und 
bis zu denselben Beträgen auszuführen, wie 
sie sie in die Republik asterreich eingeführ.t 
haben. 

(2) Die ErteVlung de~ im Abs:l Z.· 4 rund 5 
vorgesehenen einkommensteuer lichen Privilegien 
kann .an die Bedingung geknüpft werden, daß 
die privilegierten Personen von den im österrei
chische.n Einkommenst.euerrecht jeweils. für .. be
schränkt Ste,uerpflichtige nicht anwendbaren Be
günstigungsvorschriften ganz oder teilweise. aus-
geschlossen sind.. . 

§ 9. Neben den im § 8 angefhhrteri Privilegien 
und Immunitäten können in leitender Funktion 
tätigen Bediensteten der im·§ 1 Ahs.· 2 Z. 1 
genannten Organisationen die gleichen Privile
gien und Immunitäten gewährt werden, wie sie 
den Mitgliedern des diplomatischen Personals der 
diplomatischen Missionen in der Republik Oster
reich auf Grund des Wiener übereinkommens 
über diplomatische Beziehungen. eingeräumt wer
.den. 

§ 10. (1). Die im § 1 Abs. 5 Z. 3 genannten 
Personen, die nicht österreichische Staatsbürger 
sind oder die sich als Flüchtlinge oder Staaten
lose nicht ständig in der Republik österreich 
aufhalten, können hinsichtlich der von ihnen 
ausgeübten Tätigkeit von der Anwendung der 
österreichischen Rechtsvorschriften im Bereich 
der Sozialversicherung befreit werden. 

(2) Den im § 1 Abs. 5 Z. 3 genannten Per
sonen, die österreichische Staatsbürger sind oder 
die sich als Flüchtlinge oder Staatenlose ständig 
in der Republik österreich aufhalten, kann eine 
Befreiung im Sinne des Abs. 1 gewährt werden, 
soweit die Organisation ihnen einen Schutz hin
sichtlich der Risken Krankheit und Mutter
schaft, Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfall und Be
rufskrankheit sowie Invalidität, Alter und Tod 
einräumt. 

§ 11. In jenen Fällen, in denen der Anfall 
irgendeiner Steuer vom Aufenthalt abhängt, 
kann bestimmt werden, daß Zeiträume, während 
·derer sich die im Auftrag der internationalen 
Organisationen tätigen Sachverständigen in Er
füllung ihrer Aufgaben in der Republik öster
reich aufhalten, nicht als steuerlich maßgebende 
Aufenthaltszeiträume angesehen werden. Dies 
gilt nicht für Sachverständige, die in 'Österreich 
einen Wohnsitz haben. 

§ 12. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt ist, gelten für ,die Gewährung 
einer Abgabenbefreiung bei ·der Ein- oder Aus
fuhr von Waren nach § 3 Abs. 5 und 6, § 6, 
§ 7, § 8 Z. 7 und § 9 die auf die Gewährung 
der Zollfreiheit für Diplomaten- und Konsular
gut (§ 40 des Zollgesetzes 1955) anzuwendenden 
Rechtsvorschriften für Zölle sinngemäß. Sofern 

2 
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4 486 der Beilagen 

in einer Verordnung nach § 1 Abs. 1 nicht 
anderes bestimmt ist, werden Ständigen Vertre
tungen und ihren Mitgliedern Abgabenbefrei
ungen nur in dem Ausmaß gewährt, wie sie der 
diplomatischen Mission ,des betreffenden Staates 
in der Republik österreich und den Mitgliedern 
qes Personals dieser Mission auf Grund der be
stehenden Gegenrechtsübung eingeräumt wer
den. 

(2) Soweit in völkerrechtlichen Verträgen iibef 
den Amtssitz, weIche die Republik österreich 
mit internationalen Organisationen abgeschlossen 
hat, nicht anderes bestimmt ist, gelten die Be
stimmungen des Abs. 1 auch für die Gewährung 
von Abgabenbefreiungen, die auf Grund dieser 
Verträge zu gewähren sind. 

§ Ü. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes tritt das Bundesgesetz vom 24. Feber 
1954, BGBL Nr. 74/1954, über die Einräumung 
von Privilegien und Immunitäten an zwischen
staatliche Organisationen 'in der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 13. Feber 1957, BGBL 
Nr. 56/1957, außer Kraft. 

(2) Soweit in Rechtsvorschriften auf das im 
Abs. 1 genannte Bundesgesetz Bezug genommen 
wird, tritt das vorliegende Bundesgesetz an 
dessen Stelle. 

§ 14. Di,eses ,Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1977 
in Kraft. 

§ 15. Mit der Vollziehung dieses Bundesge
setzes ist die Bundesregierung betraut. 
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Erläuterungen 

1. Allgemeiner Teil 

österreich ist seit vielen Jahren bestrebt, Or
ganisationen, die der internatlionalen Zusammen
arbeit dienen, zu veranlassen, ihren Sitz ,in öster
reich zu begründen oder bei einer beabsichtig
ten Sitzverlegung österreich als neuen Sitzstaat 
zu wählen. 

Da mit einer Sitzbegründung durch eine inter
nationale Organisation neben langfristigen wirt
schaftlichen Vorteilen auch eine erhebliche Stär
kung des internationalen Ansehens des jeweiligen 
Sitzstaates verbunden ist, treten in derartigen 
Fällen zumeist mehrere Staaten als Bewerber um 
die Sitzgründun~ auf ihrem Gebiet auf. 

Die internationalen Organisationen sind zur 
Sitzbegündung in einem bestimmten Staat jedoch 
nur dann bereit, wenn der Sitzstaat eine unbe
hinderte Tätigkeit der internationalen Organi
sation auf seinem Hoheitsgebiet gewährleistet 
und zu diesem Zweck der Organisation selbst, 
ihren Bediensteten sowie den im Zusammenhang 
mit. ,der Organisation auf seinem Gebiet tätig 
werdenden Personen die für eine wirksame 
Erfüllung der jeweiligen Aufgaben .erfol'derlichen 
Privilegien und Immunitäten gewährt. Da der 
Aufwand der internationalen Organisationen 
entweder zur Gänze oder doch zum wesentlichen 
Teil aus öffentlichen Mitteln der Mitgliedstaaten 
finanziert wird, muß in diesem Zusammenhang 
auch gewährleistet sein, daß die ihnen zur Ver
fügung stehenden Mittel nicht auch für die Ent
richtung von Steuern oder sonstigen Abgaben an 
den Sitzstaat verwendet werden müssen. Der Ein
räumung von PriV'ilegien und Immunitäten an 
internationale Organisationen liegt ferner der 
Gedanke zugrunde; daß es dem Sitzstaat nicht 
gestattet sein soll, auf die Arbeitsweise der Or
ganisation in einem höheren Maße Einfluß zu 
nehmen, als seiner Stellung als Mitglied der inter
nationalen Organisation entspricht. 

österreich hat derartige Privilegien und Immu
nitäten bereits in Amtssitzabkommen betreffend 
die Internationale Atomenergie-Organisation 
(IAEO) (BGBl. Nr. 82/1958), die Organisacion 
der Vereinten Nationen für Industrielle Ent
wicklung (UNIDO) (BGBl. Nr. 245/1967) und 

die Organisation der erdölexporlJierenden Län
der (OPEC) (BGBl. Nr. 38211974) eingeräumt. 
Das mit den Vereinten Nationen über den Amts
sitz der UNIDO geschlossene Abkommen gilt 
gemäß seinem Abschnitt 45 sinngemäß für an
dere Amter der Vereinten Nat'ionen, die mit Zu
stimmung der österreichischen Regierung ein
gerichtet werden. 

Das Bundesgesetz vom 24. Feber 1954, BGBl. 
Nr. 74, über die Einräumung von Privilegien 
und Immunitäten an zwischenstaatliche Organi
sationen, in der Fassung des Bundesgesetzes vom 
13. Feber 1957, BGBl. Nr. 56, ermächtigt die 
Bundesregierung, durch Verordnung den in die
sem Bundesgesetz genannten Organisationen und 
Personen, die in den Satzungen dieser Organi
sationen oder in anderen zwischenstaatlichen 

. übereinkommen vorgesehenen Privilegien und 
Immunitäten ganz oder zum Teil einzuräumen. 
Dieses Bundesgsetz, das u. a. wiederholt auch als 
Grundlage für die Gewährung von Privilegien 
und Immunitäten im Zusammenhang mit der 
Abhaltung diplomatischer Staatenkonferenzen 
in Wien herangezogen wurde, erweist sich jedoch 
in gewisser Hinsicht nicht als zweckmäßig, weil 
es keine ausreichend umschriebene Abgrenzung 
der zu gewährenden Privilegien und Immunitä
ten enthält. Bei einer österreichischen Bewerbung 
um den Sitz einer internationalen Organisation 
ist es jedoch erforderlich, dieser Organisation 
möglichst umgehend und verbindlich ein Angebot 
über die Privilegien und Immunitäten, die ein
geräumt werden könnten, unterbreiten zu 
können. 

Eine Einräumung von Privilegien und Immuni
täten im Wege eines völkerrechtlichen Vertrages 
wie bei den bereits erwähnten in Wien ansässi
gen internationalen Organisationen, mag im 
konkreten Fall oft nicht unbedingt zweckmäßig 
sein, da ein solcher Vertrag gesetzänderendbzw. 
gesetzesergänzend ,ist und daher der Genehmi
gung durch den Nationalrat gemäß Art. 50 
Abs. 1 B-VG bedarf, so daß die im Zusammen
hang mit der Gewährung von Privilegien und 
Immunitäten bisweilen erforderliche Raschheit 
nicht gewährleistet ist. Zu bedenken ist überdies, 
daß nicht allen internationalen Organisationen 
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die zum Abschluß derartiger Verträge erforder
liche Völkerrechtssubjektivität zukommt. In 
einem solchen Fall müßten daher ,die nötigen 
Privilegien und Immunitäten im Wege eines 
besonderen Bundesgesetzes gewährt werden, wie 
dies beispielsweise beim Internationalen Institut 
für angewandte Systemanalyse geschehen ist (vgl. 
,das Bundesgesetz vom 14. Feber 19n, BGBL 
Nr. 117). Somit besteht die Gefahr, daß bei 
jeweils neuer Festlegung von Privilegien und 
Immunitäten in einzelnen Amtssitzabkommen, 
besonderen Bundesgesetzen oder aufgrund des 
zitierten Bundesgesetzes über die Einräumung 
von Privilegien und Immunitäten an zwischen
staatliche Organisationen im Laufe' der Zeit 
unterschiedliche Regelungen zustande kommen, 
die zu einer Unübersichtlichkeit sowie zu einer 
'verwaltungsmäßigen Erschwern'is 'bei der Hand-
~'abung führen könnten. ' 

Der vorliegende Entwurf eines' B'undesgesetzes 
über d,ie Einräummung von Privilegien und 
Immunitäten an internationale Organisationen 
soll 'daher die Bundesregierung in die Lage ver
setzen, den darin umschriebenen Organisati
onen Privilegien und Immunitäten in dem im 
Gesetz festgelegten Ausmaß einzuräumen, wo
durdt ein wichtiger Sdtl"itt zur Vereinheitlichung 
im Hinblick auf eine künftige Gewährung der
arDiger Begünstigungen getan und überdies auch 
die Einräumung, soldter Privilegien und Immuni
täten im internationale Organisationen ohne 
VölkerrechtssubjektiV'ität ermöglicht werden 
würde. Dies bedeutet jedoch keineswegs, daß 
jeder interhationalen Organisation unbedingt 
die gleichen Privilegien und Immunitäten einge
räumt werden sollen; es wird im Gegenteil jeweils 
unter Betücksidttigurig des Umstandes, ob die 
Organisation ihren Sitz im In- oder Ausland hat, 
sowie anhand ,ihrer Rechtsnatur, ihrer intern,l
tionalen Bedeutung und ihres Aufgabenbereiches 
sorgfältig zu prüfen sein, in welchem' Umfang 
derartige' Begünstigungen eingeräumt werden 
sollen. So sollen beispielsweise die in den Amts
sitzabkommen mit der UNIDO, der IAEO und 
der OPEC, vorgesehenen großzügigen steuer
lichen Begünstigungen nur' solchen Organisati
onen 'zuerkannt werden, die den angeführten 
Organisationen an Bedeutung zumindest gleich~ 
wertig sind. 

, Der durch' diesen Gesetzentw1,lrf gezogene 
äußere Rahmen der Privilegien und Immunitä~ 
ten,die im konkreten Fall eingeräumt werden 
können, deckt, sich einerseits mit den. bereits 
jetzt der UNIDO, der IAEO und der OPEC 
zustehenden Rechten und hält sich andererseits 
an die vom, Wiener 'übereinkommen über 
diplomatische Beziehungen vom 18. April 
1961 (BGBL Nr. 66/1966) vorgenommene Ab
grenzung. 

Ungeachtet der im konkreten Fall gewährten 
Privilegien u,nd Immunitäten werden alle Per so-

nen, die in deren Genuß kommen, verpflichtet 
se:n, die österreichischen G~setze und anderen 
Rechtsvorschriften zu beachten und sich nicht 
in die inneren Angelegenheiten der Republik 
österreidt einzumischen. Derartige Privilegien 
und Immunitäten werden den Betreffen,den über
dies im Interesse der jeweiligen Organisation und 
nic.l-}t zu ihrem persönlichen Vorteil eingeräumt. 
Gegebenenfalls wird daher die Immunität von der 
betroffenen Organisation oder dem in Betracht 
kommenden Mitgliedstaat aufzuheben sein. 

Die Zuständ1gkeit des Bundes zur Regelung , 
der gegenständlichen Materie gründet sich auf 
den Art. 10 Ahs. 1 Z. 2 des Bundes-V cr
fa~sungsgegetzes ,in d,er Fas'sung von 1929 (EGEL 
Nr.1I1930), wobei die Heranziehung des Kom
petenztaDbestandes "äußere Angelegenheiten" 
damit begründet werden kann, daß völkerrecht
liche und· ,außenpolitische ;Belange 1mVorder
grund' stehen. Eine Stütze findet diese Auffas
sung auch in ;der Regelung des § 1 Ahs.3 des 
Gesetzentwurfs, in der a<usdrücklich auf das 
außenpolitische Interesse der Republik, öster
reich Bezug genommen wird. 

2. Besonderer Teil 
Zu § tAbs. 1: 

Durch diese Bestimmung wird die Bundes
regierungermäch,tiJgt, ,den in den f()llgenden Ab
sätzen genannten internationa,leh Organisationen, 
Ständigen Vertl1etungert tin,d Persönendie' in 
diesem BundesgeSletz vor,gesehenen Privilegien 
und Immunitäten gaIliZ oder zuni Teil einzu
räumen. 'Von d1eserErm~chügUJI1g soll sowohl 
im Verordnurugsweg,e als auch, durch den Ab
schluß eines vöLkerrechtlichen Vertrages, der in
nerstaatlich ,auf Verordnungsstufe steht und sohin 
nicht ,dem parlamental'\ischen Genehmigungsver
fahren unterzogen' werdehinuß, Gebrauch g'e
macht werden köhnen. Der Inhalt und der Um
fang der ,Privilegien und Immuni'täten, die ein
geräumt' werden können, dürfen jedoch nicht 
über den von 'd,iesem Burtdesg,esetz gezogenen 
Rahmen hinausgehen.' 

Zu § 1 Abs.2: 

Die h1sherigen Erfahrungen haben gezeigt, 
daß sich internationale,Org,anisationen nicht nur 
alsStaatenverbindungen konstituieren (Z.l\ son~ 
dem auch, andere Gestaltungsformen gewählt 
werden können, Durch ,diese Bestimmung soH 
daher sich~rg.estellt werden, ·daß ,auchOrgani
sationen, die entweder zur Gänze oderzumin
dest teilweise aus juristischen Personen des öffent
lichen Rechts oder dieser Rechts.form entspre
chenden ausländischen Einrichtüngen gebildet 
w,er,den (Z. 2)" begünstigt werdenkönrten. An 
diesen Organisationen müssen sohin Staaten ent .. 
weder unmitteLbar oder mitteLbar durch nach 
nationalem Recht errichtete Körperschaften des 
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öffentlichen Rechts oder im Wege von Staaten
verbindungen beteiligt sein.' Es muß s,ich bei den 
erwähnten Körperschaften jedenfalls um solche 
juristische Personeri handeln, denen öffentliche 
Aufg.ahen übertragen sind und die Zwangsbestand 
haben. 

Die ,au!>drückliche Anführung der Welt-Frem
denverkehr.sorganisation(WorLd:Tourism 'Or
ganization - WTO) in der Z. 3 hat ihren Grund 
darin, daß ,g,emäß Art. 7 Abs. 1 der Satzung die
ser Organis':ltion (EGBI. Nr. 343/1976) ·affiliierte 
Mitgliedsmaftaüch von internationalen Organi
sationen nithtstaatlichen Charakters, die sim mit 
besonderen, touristischen Interessen.gebieten be:. 
fassen, sowie kommerziellen Körpersmaften und 
Vereinigungen,deten Tätigkeit mIt Zwecken der 
Organisation in Verbindung s'teht oder ihre Zu-
9tändigkeit berührt, erworben werden kann. 

söhin möglich hinsichtlich 'der Vertreter der, 
Mitglieder soldler iriternationaler Organisationen, 
die ,ausschließlich aus Staaten oder Staatenver
bindungen .gebildet werden, die an Tagungen 
einer Organisation teilnehmen (wobei es sich so
wohl um 'tagungen der Orgme der Ot:"gani
sation als aum um von dieser einherufeneinterC 

nationale KOnlferenzen hand,eln kann) oder die 
bei einer Organisation andervlei:tigamtlich tätiig 
werden, • det Vertreter v<On NichtmitgIieder!1 
sowie der Be()bachter bei den erwähnten Tagun
gen, der Mitglieder ,der Ständigen Vertretungen 
oder von Ständi~en Beobadltermissionen, der' 
Bediensteten der Organisationen sow.ie der im 
Auftrag !der Organis'ationen tätigen Samverstän
di.gen. VOflaussetzung für die Gewährung von 
Begünstigungen rst ,gegebenenfalls eine Einl:l!dung 
seitens einer .internationalen Organisation. 

Somit würde die WTOnicht unter dieiri diesem 
Bundesgesetzenthaltenc Umsmre.~büng der:inter- Zu § 1 Abs. 6: 
nationalen Organisationen fallen, Und es könnten 
ihr daher ohneeifie solche ausdrüeklime An- 'Dieser Absaoz ,enthäk die gen aue Bezeimmm,g 
führ,ung auf Grund von dessen Be~i:immungen des .Wiener übereinkomm~ns ~ber . .d.i,plo~atisme 
kleine Privi:legien und,Ifi?munitäten eingeräumt Bezi~hungen. Es handelt s'lch~'lebel um 71~ V~r
werden. Artikel 32 ,der Satzuuo- dieser Or.o-ani- tragsms'trument auf ,dem GebIete ·der PrIVilegien 
sation. sieh: '~m ~br.Lgen :vo~, d~ßdiese . in" den I und Immunitäten, da,s . weltweite Anerk, ennung 
Hoheitsgebieten Ihrer MitglIedstaaten die Vor- gefunden hat ~ derzert (Stand 25. Novenlber 
remte und Immunitäten genießt, derer sie zur 1976) gehören ihm 117 Staaten an -und immer 
Ausübung ihrer Täti.gkeit bedarf;, diese Vor- wieder, als Grundl.age ,für andere völkertecht
l'echte un,d Lmmunitäten werdendurm mit der liehe Vereinbarungen auf diesem Sektor hera,n~ 
Organisation zu smließende übereinkünfte näher gezogen wird. 
bestimmt. 

Zu § 1 Abs. 3: 

Durm diese Bestimmung wird klargestellt, daß 
aum jenen i'nternationalen Organisationen, an 
denen weder die Republik Österreich nom an'd·ere 
österreichisme }uristische persönen des öff,ent
lichen Rechts teilnehmen, die' in diesem Bundes
gesetz vorgesehenen Privilegien und Lmrimnitä
ten eingeräumt werden können, süfern die Bun
desregierung ~m gegebenen Fall nach .eingehender 
Prüfung ,zu:r überZeugunj; gelangt, daß die in 
Österreich entfaltete Tätigkeit einer Organisation 
im außenpolitischen' Interesse der RepubJ.ik 
österreich gelegen ist. 

Zu § 1 Abs.4: 

Dieser Absatz enthält ·die Definition der Stän
digen Vertretungen,' und zwar mUß es sichhiebei 
um StändLge Vertretungen der Mitglieder bei 
solchen inuernationalen Organisationen, .die aus
smließJ.imaus Staaten oder Staat,enverbindungen 
gebildet werden, handeln. Ständig,e Beobachter
missionen können .diesen Vertretungen zur Gänze 
oder tei1weise !gleimgestellt werden. 

Zu § 1 Abs. 5: 

Diese Bestimmung umsml'eiht den 'vom Gesetz 
erfaßten Personenkreis. 'Eine Begünstigung ~st 

Zu § 2 Abs. 1: 

Diese Bestimmung legt die Kl'iterien fests nam 
denen die Bundesregierung den Inhalt sowie den 
Umfang ,der' ·einzuräumerideh .Privilegien und 
Lmmunitäuen !Z;U bemessen hat, soweit das Gesetz 
im Ein·zelfaU Inicht selbst eine gen aue Umsmrei
bung vorsieht. Maßgebend wird s'Ühin sein, ob 
sich der Sitz der internation'aleh Organisation 
in österreich befindClt, ob ihre Mitglieder aus
sm1ießlich, Staaten oder Staatenverbindungen 
sind oder aum juristische Personen des öffent
lichen Rechts, welche internationale, Bedeutung 
der Organisation: zukommt und/mit der Durch~ 
führung welcher Aufgaberi sie' auf Grun,d ihres 
Gründull;gsinstruments betr,aut iS,t. Bei den zu 
begünstigenden Personen w.erden ferner die Art 
der auszuübenden Funktion, wobei aum der 
jeweilige Rang zu berücksichügen sein wird, der 
Umstand, ob es sim um fl'emde Staa,tsangehör.ige 
oder aber um österreimische Staatsbürger handelt , 
und .die Dauer des Aufenthaltes 1m Bundesgebiet 
die Grundlage für die Art der zu gew~hrenderi 
privilegienrechtlichen Stellung zu bilden ha1Jen. 
Die Bezugnahme ·auf die In- öder Ausländer~ 
eigenschaJt einer zu begünstigenden Person 'er
folgt in Anlehnun:g an ·die Amtssitzahkommen 
mit der' IAEO, hetreffenddie UNIDÖ sowie 
mit ,der OPEC, so ,daß im Falle einesö.sterreichi~ 
sehen Staatsbürgers eine Einräumung von :Pri-
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vilegien und Immunitäten sohin nur ,in äußerst 
eingeschr~nktem Rahmen in Betracht kommen 
wird. 

Zu § 2 Abs. 2: 

Die in dieser Bestimmung vorgesehene Mög
lichkeit ,der rückwirkenden Gewährung von Pri
vilegien und Immunitäten an internationale 
Organisationen, die zum Zeitpunkt des Inkraft
tretensdieses Bundesgesetzes ihren Sitz bereits im 
Bundesgebiet gehabt habert, >011 u. a. eine An
passung und allfäJ!l~ge ErgäJnzung der dem Inter
nationalen Institut für angewandte System
analys,e .durch ·das Bundesgesetz vom 14. Feber 
1973, BGBI. Nr. 117, eingeräumten Begünsti
gungen ermöglichen. 

Zu § 3 Abs. 1, 2, 3 und 4: 

In dieser Bestimmung wird in Anlehnung an 
die in den vorhin erwähnten AmtssitZiabkommen 
vorgesehenen Privilegien ein Ma~ima1rahmen für 
die Erteilung steuerlicher Begünstigungen abge
steckt. Eine Privilegierung kann jedoch zur Ver
meidung ungerech tfertigter Beein träch'tigungen 
von Wettbewellbsbedingungen nur insoweit zu
erkannt werden, als die Organisation nicht mit 
Erwerbstätigen .in Konkurrenz tritt. 

Gemäß Abs. 1 können internationale Organi
sationen von der direkten Besteuerung (das ist 
die Erhebung von Steuern, bei ·denen die Organi
sation Steuerschuldner ist) befreit werden; gemäß 
Abs. 2 i·st darüber hinaus die Möglichkeit gege
ben, hinsichtlich empfangener Leistungen eine 
Entlastung von ·der indirekten Besteuerung 
(z. B. Umsatzsteuer) einzuräumen; Abs. 3 er
öff.net die Möglichkeit, die Organisation auch 
beim Abschluß von Rechtsgeschäften von der 
direkten un·d indirekten Besteuerung zu ent
lasten; Abi>. 4 läßt schließl.ich zu, den Organi
sationen auch ·eine Befreiung von der Entrichtung 
des Dienstgeberbeitrages zum Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfenzuzuerkennen; dies wird aUer
dings zur Folge haben, daß die Dienstnehmer 
der Organisation - soweit sie nicht die öster
reichische Staatsbürgerschaft besitzen - von den 
Vorteilen des Ausgleichsfonds ausgeschlossen sind. 

Zu § 3 Abs. 5, 6 und 7: 

Nach den Abs. 5 und 6 können die Organi
sationen -bei .der Einfuhr von Gegenständen für 
ihre amtliche Tätigkeit sowie von Dienstfahr
zeugen und Ersatzteilen ,für diese Diensofahr
zeuge von allen Eingangsabgaben und wirtschaft
lichen Einfuhrvellboten befreit werden. Die Be
freiung erstreckt sich nur auf wirtschaftliche 
Einfuhrverbote und -beschränkungen; eine Aus
dehnung ,auch auf andere Bereiche, z. B. auf das 
Gebiet des Pflanzenschutzes, der Veterinärpolizei 
oder der waffenrechtlichen Vors·chriften ist nach 
der Art ·der dort zuschü,tzen.den Interessen un-

tunlich. Dies steht auch im Einklang mit ,dem 
vom Europarat in einer Studie über die Privi
legien und Imrruunitäten internationaler Orga-
nisationen vertr.etenen Standpunkt. . 

Im Abs. 7 wird fesq~elegt, .daß für die ein
gangs abgabenfrei eingeführten Waren die Ab
gaben zu entrichten sind, wenn sie .innerha~b einer. 
zumindest mit ~'Wei Jahren nach der Zollah
fertigung festzusetzenden Frist von der Organi
sation einer anderen Person überlassen 'Oder über
tfaJgen werden. Diese Bestimmung entspricht 
einem Grundsatz des Zollrechts, wonach ab
gabenfrei eingefühllte Waren während eines Min
destzeitraumes vom Begünstigtenzuverwen
den sind un.d eine .eingeräumte Zollrbegiinstigung 
nur der privilegierten Per.son zugute kOlITImen 
soll. Zur Sich,erung der Ahgabeninteressen ist 
weiters vorgesehen, daß Gegenstände, .die nicht 
im Eigentum der begünstigten Organ,isationen 
stehen (wie z. B. elektronische Rechertanlagen), 
die Begünstigung nur so lange genießen, als sie 
von den Organisationen verwendet werden. So
baLd der Eigentümer die - z. B. vermieteten -
Gegenstände zurücknimmt, sind hiefür die Ein
gangsabgaben zu entrichten, sofern die W.aren 
nicht wiederaus,geführt werden. 

Zu § 3 Abs. 8: 

Dieser Absatz stellt klar, daß eine Befre,iung 
für Abg;tben mit Entgeltcharakter nicht erteilt 
werden kann. 

Zu § 4: 

Die Bestimmung .des ersten Satzes ermö,glicht 
analog der Regelung des Abschnittes 25 .des 
Amtssitzabkommens mit der IAEO, der Rege
lung des Abschnittes 19 des Amts'sitzahkommens 
betreffend die UNIDO bzw. der Regelung der 
Art. 16 bis 18 des Amtssitzahkommens mit der 
OPEC eine BefI1eiung der internationalen Orga
nisation von allen in Betracht kommenden Sozial
veI1sicherungsbeiträgen. Für ·den Fall, ·daßeine 
solche Organisa~ion jedoch Bedienstete beschäf
tigt, denen eine Befreiung von den Rechtsvor
schriften im Bereich der Sozialversicherung nicht 
eingeräumt wird (siehe § 10), stellt der zweite 
Satz sicher, ·daß ,die Or:ganisation hinsichtlich 
der Durchfü,hrung der Sozialversich,erung dieser 
Bediensteten von den .ihr als Dienstgeber oblie
genden Pflichten (z. B. hinsichtlich .de,r Meldun
gen, Auskunftspflicht, Beiträge) nicht befreit 
werden kann. 

Zu § 5: 

Diese Regelung erweist sich als notwendig, 
da nach den bisher.igen Erfahrungeninternatio- . 
nale Organisationen zur Erfüllung ihrer Auf., 
gaben sowie zur Erbringung von Soz,ialleistungen 
an ihre Arbeitnehmer Fonds mit eigener Rechts
persönlichkeit errichten. Die bloße Tatsache, daß 
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internationale Org.anisationen solche Vermögens
verwaltungen von sich auf derartLge Fonds über
tragen, soll nicht das Entstehen einer- Steuerpflicht 
auslösen. 

Zu § 6: 

Soweit 'die Mitglieder solcher internationaler 
Org.anisationen, die ausschließlich ·aus Staaten 
oder Staatenverbindungen bestehen, - Ständige 
Vertretungen in österreich unterhalten, ~st d·ie 
Möglichkeit vorgesehen, diesen ·die Rechtsstellung 
einer in österreich errichteten diplomatischen 
Mission zu gewähren. Das Ausmaß der Privic 

leg,ien und Lmmunitäten, das gewährt werden 
kann, ist im, Wiener übereinkommen über diplo
matische Beziehungen ,festgelegt. Eine ·derartige 
Regelung wird auch in .der. bereits erwähnten 
Studie des Europarates über die Priv~legien und 
Immunitä,ten internationaler Organisationen 
empfohlen; sie .entspricht im übrigen dem Ab
schnitt 29 .des AmtssitZlabkommens mit der IAEO 
und dem Abschnitt 25 des Amtssitzabkommens 
betreffend die UNIDO. 

Zu § 7: 

Dieser Bestimmung zufolge können den Ver
tretern der Mitglieder' solcher internationaler 
Organi'sationen, ·d·ie ausschließLich aus Staaten 
oder Staatenverbindungen gebildet werden, den 
Vertr.etern von Nichtmitgliedern sowie Beob
achtern, Mitgliedem der Ständigen Vertretungen 
sowie von Ständigen Beobachtermissionen Priv,i
legien und Lmmunitäten gemäß den einsch,lägi:gen 
Bestimmungen des Wiener übereinkommens 
über diplomatisch,e Beziehungen eingeräumt wer
den. Die jeweils g.ewährten Vorrechte un.d Be
freiungen erstrecken sich in übereinstimmung 
mit Art. 37 Abs. 1 ·des genannten Wiener über
einkommens .gegebenenf.aHs auch 'auf die :zum 
gemeinsamen Haushalt gehörenden Familien
mitglieder. Die Gewährung gewisser Privilegien 
und Immunitäten ,an im Zusammenhang mit 
einer internationalen Organisat;ion tätig wer
dende Beohachter .entspricht einer .neuen Ent
w.icklung .des Völkerrechts. Insbesondere wird 
hier an ·die Einräumung derjenigen Privilegien 
und Immunitäten zu denken sein, die für die 
SichersteUungder wirksamen amtlichen Tätigkeit 
der Beobachtererfol"derlichsind, wie etwa die 
Befr~iung von jeglicher Juris.diktion in bezug 
auf .die von ~hnen in Ausübung ihrer amtlichen 
Funktionen gemachten mündlichen oder schrif.t
l·ichen Xußerungen. 

Zu § 8 Abs. 1 Z. 1: 

Die inder Z. 1 hinsichtlich der Bediensteten 
_ der internationalen Organisationen vorgesehene 

Befreiwng von jeglicher Juris'diktion im Zusam
menhang mit ihreramdichen Tätigkeit ent~ 
spricht .den in ·den Amtssitzabkommen mit der 
IAEO, betreffend die uNIDO und mit 

der OPEC enthahenen Regelungen 
Wie überhaupt die den Bediensteten 
internationaler Organisationen zu gewäh
renden Privilegien und Immunitäten im west'nt
lichen nahezu wörtlich den einschlägigen Bestim
mungen der ,erwähnten Amtssitzabkommen ent
sprechen (vgl. Art. XXV des Amtssitzabkommens 
mit der IAEO, Abschnitt 27 .des UNIDO-Amts
sitzabkommens und Art. 22 des Amtssitzabkom- -
mens mit der OPEC). Unter dem Begriff ,,Juris
diktion" sind die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit 
sowie ·der Verwaltungs,zwang zu verstehen. Diese 
Befreiung besteht auch ·dann noch, wenn ein Be
diensteter ~eine Tätigkeit für eine internationale 
Organisation her.eits beendet hat. 

Zu § 8 Abs. 1 Z~ 2 und 3: 

Der hier vorgesehene Schutz vor Besch!\a.g
nahme und Durchsuchung des Dvenstgepäcks ist 
vi.ie in den erwähnten Amts~it2ia,bkommen ge
regelt. Wie in ·diesen Abkommen' wird jedoch 
bezüglich des privaten Gepäd{s allgemein nur 
Schutz vor Beschlagnahme gewährt, während 
lediglich die vom § 9 ·des Gesetzes erfaßten, in 
leitender Funktion dtligen Bediensteten auch vor 
einer Durchsuchung ,ihres privaten Gepäcks ge
schützt sin·d. 

Zu § 8 Abs. 1 Z. 4 bis 6: 

Hier wird in Anleh~ung an die in den Amts
sitzabkommen mit der IAEO, der UNIDO und 
der OPEC getroffenen R,egelungen festgelegt, in 
welchem Höchstausmaß für die Bediensteten der 
internationalen Organisationen steuerliche Er
leichterungen vorgesehen wer·den können. Gemäß 
Z. 4 ist· eine Steuerbefreiung für aUe im Zusam
menhang mit ·der Dienstleistung .für die Organi
sationerhaltlenen Einkünfte möglich; Z. 5 gibt 
darüber hinaus im wesentlichen die Ermächtigung, 
von der steuerlichen Erfassung ausländischer Ein
künfte und ausländischer Vermögenswerte in 
österreich abzusehen; die in Z.5 für die Ein
kommens- und Vermögensbesteuerung vorge
sehene Regelung kann in .analoger Weise gemäß 
Z. 6 auch auf dem Gebiet der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer vOrgesehen werden. 

Zu § 8 Abs. 1 Z. 7: 

Gegenstand ,der nach Z. 7 lit. a beim ersten 
Dienstantritt ·der Bediensteten zugelassenen ein
gangsabga.benfreien Einfuhr von Einrichtungs
gegenständen und persönlicher Habe können ge
brauchte und neue Waren sein. Die Einfuhr kann 
auch noch innerhalb von sechs Monaten nach 
Dienstantritterfo1gen; eine längere Frist würde 
dem Charakter dieser Abgabenbefreiung, durch 
welche nur .die im Zusammenhang mit der über
siedlung erfolgenden Wareneinfuhren begünstigt 
werden sollen, widersprechen; Z. 7 lit. c s<o11 die 
Einräumung ,der Eingangsahgahen inshesOndere 
für Waren ermöglichen, an deren Verwendung 
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die Bediensteten 
aber im Inland 
können. 

gewöhnt sind, welche sie sich für die Einräumut;lg ,der Rechtsstellun,g emes 
nicht immer leicht beschaffen Diplomat'en'der D~enstgradP-5 festgelegt wOr-

Z,u. § 8,Abs. 1 Z. 8: 

Die Jüer foÜrBedienstete internationa,ler Or
ganisationen, ihre Ehegatten, unterhaltsberechtig
ten Verwandten und anderen Haus-haltsangehöri
gen vorgesehene Befreiung von Ein- und Aus
reisebeschränkungen befreit nicht von ,der Sicht
vermerks:pflicht, soweit eine 'Solche besteht; ein 
aUenfalls el'for,derlicher Sichtvermerk wird je
doch gebühr:enf,reizu erteilen sein. 

den (vgl. Abschnrtt 39 bzw. A1bscllnitt 28): Im 
Amtss,itzabkommen mit der OPEC ist in diesem 
Zusammenhang der Begriff "Höherer Angestell
ter" verwendet wor,den (vgl. Art. 23 ,Iit. :b). 

Zu § 10: 

Entsprechen1d der Regelung ~es Ahschnittes 25 
des Amtssitzabkommens mit der IAEO, der Re
gelung des Albschnittes 19 'des AmtsiSitzabkom
mens betreffend die UNIDO bzw. der R~ge1ung 
der' Art. 16 bis 18 des Amtssitzabkommensmit 
der OPEC sol1in Ergänzung zu §' 4 auch eine 

Zu § 8 Abs. 1 Z. 9: Befreiu'ng der Bediensteten ei'net internationalen 
Die in dieser Bestimmung niedergelegten Be· Organisati{)n von der Anwendung der öster'; 

, fugnisse hinsichtlich des Erwerbs und Besitz,es' von reichischeri Rechtsvorschriften im Bereich, 'der 
ausländischen Wertpapieren, Guthaben, in frem- Sozialversiicherung er~öglicht werden. Durch 
den W~brungeI1' ander,er, beweglicher und unbe- diese Bestimmung wird ,der Bereich der Sözial
wegl,icher Sachen sow,ie ibezüglich ,der Ausfuhr 'v~r-sicherung :dein Umfang nach geregdt; so daß 
der ~ahlungsmittel, nach BeendiguFlg des Dienst- hiedurch ,auch die in leitender Funktion tätigen 
verhältnisses entsprechen wörtlich deneinschlä- Bediensteten einer Organisation erfaßtwerden; 
gigen Besitimmungen des UNIDO-Amtssitz- Insoweit stellt ,daher dies'!! Bestimmung eine 
;lbkom:mens (AbschIlitt 27 h) sowie des Amt's- lex specialis gegenüber den Bestimmungen des 
si~zabkommens mit der OPEC (Art. 22 Er. g). § 9 dar. 
Der Erwerb von Liegenschaften ist insofern ein~ 1m Sinne des dem § 5 Abs. 1 Z,·9 ASVG inne
geschränkt, als diesbezüglich bei einem Erwerb wohnenden Schutzgedankens ~11 Verbindung mit 
durch einen ,Bediensteten einer internationalen den dem § 7 ASVG ~ugrunde liegenden Moti;ven 
Organisation diese1ben Beschränkungen 0z. B. 5011 'eine solche Befreiung für' österreich ische 
Gt1!ndverkehrs,wr~chr~ft~n) wie für den Liegen- Staatsbürger jedoch nur insoweit möglich 'sein 
scP.a,hserw-el1b ,gurch. Ii1länder zu gelten ha,ben. (Aqs. 2), als ihnen die Organisation einen Schutz 

Zq § ·8 Abs. 2: 

Hiedut:ch wird ermöglicht, eine sachlich nicht 
zu rechtfertigende ~u;muJ.ierung von steuerlichen 
Begünstigungen hintanzuhalten; in jenen Fii1len, 
in denen ,der Bedienstete ,durch die Ausschei'dung 
seiner ausländischen Einkünfte und Vermö.gens

in ei,nzelnen TerLbereichen, wie' z. J3. die IAEO 
und die UNIDO im Wege doo Gemeinsarri,en 
Pensionsfonds für ,das Personal der Vereinten 
N ati{)nen,gewährt. Den österreichischen Staats~ 
bürgern werden Flüchdinge. (und Staatenlose), 
die sich ständig in österreich aufhalten, gleich
gehalten .. 

werte nur wie ein besch,ränkt Steuerpflichtiger in 
österreich steuerlich erfaßt wird, sollen auch die Zu § 11: 
im innerstaatlichen Einkommensteuerrecht für, W ... ""A l' d ~ ch t'" . ..' fl·ch··· h . . enn em 1m , us 'an ·ansasslge.r:>a vers an-
beschrankt Steuerp I tlge vorgese enen Rege-, d' f" ... rc 'ch 'ch' t '. . t' 
I A d 1,' . k' .: . .' Iger ure~n:e m vsterrel ern te e mterna 10-
ungen zur nwen'. ung ge ,an,gen onnen. . I 0 ... I I d .. ' , . d . k . , na e f'gamsatlon '1m n an tatlg ww , so . aun 

Zu § 9:. . ' , • durch ei.nen ,darni: ver~undenen I~ngeren Auf-
. ,enthalt In österreich ,die unbeschrankte Steuer-

Den i~ leiten~er Funktion t~tig~n Bedie?-steten pflicht eintreten. Durch die vorliegende Bestim
solc?er. mternattonaler Orgallls,aülOnen,. die aus- mung soll ·die Möglichkeit geschaffen werden, 
schheßltch aus Staaten {)der Staatenverbmdungen dieses steuerliche Hindernis, ,das der Aufnahme 
g.:bildet w:r~en~ können über4i~ im §. 8 ang:- d~r Expertentätigkeitfürdieintern~tion:ale Or
fu~rten Pnvlleglen und Imm~lllta!ten ~ma.us dIe ; ganisation .enngegenstehen könnte, zu beseitigen. 
gleichen V{)rrechte und BefreIUngen, wie s'le den ' 
Mitgloiedern des diplomatischen Personals . 
diplomatischer Missi{)nen ,in t)s'terreich Zu § 12: 
auf· Grund des Wienerübereinkommens Nach Abs. 1 sind für die Gewährung der Ab
überdiplomatisch,eBeziehungen gewährt werden, gabenbefreiungen bei der Ein- und Ausfuhr vo~ 
eingeräumt w,erden. Eine solche Regelung ist ,des~ Waren die au·f die Gewährung der Zol1freiheit 
halb üblich, Um ,der gesteigerten Verantwort" für Diplomaten- und Konsulargut anzuwenden
lichk.eit ,der höherrangigen Bediensteten ,inter-· den Rechtsvorschriften fü.r Zölle sinngemäß an
n~tiqnaler Organisationen gehührend Rechnung zuwenden., pie Abgab.en:beheh.l'ngen nach. dem 
zu tragen. In ,den Aintssitzabkommen betreffend' Gesetzentwur,fentsprech.en ihrem. Wesen i1a.eh. den 
die IAEO.unc). die UNIDO ist als Untergren~e im ZoUges,etz 19,55 festgelegt.en Zollbefreiungen 
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für Diplomaten- un,d ~onsU'largut. Es ist daher 
zweckmäßig, hinsichtlich der Zu&tändigke~t (Zoll
ämter erster ~asse) und ,des ZollveI"fahrens 
(z. B. Erlassung so~enannter Grundlagenbe
sche~de) dieseLben Rech~orschri.ften anzuwenden; 
diese Vereinheitlichung trägt zur Vereinfachung 
des Verfa,hr,ens bei. 

Der Gmndsatz der Beschränkung der 
Ständigen Vertretungen und ihren Mitglie
dern gewährten !l\ibgaJbenbefreiungen auf' das 
Ausmaß, in dem diese zufolg,e der beste
henden Ge~nrechtsübung der diplomati
schen Mis>s~on des betreffenden Staates und 
deren Mit~liedern in Östercreich gewährt werden, 
solI verhindern, daß e~ner Ständigen Vertretung 
oder deren M~tgliedern allenfalls weitergehende 

/ 

Begünstigungen eingeräumt werden, als der Mis
sion des betr,effenden Staates oder deren Mit
gliedern. 

Zu § 13: 

Mit dem Lnkrafttr,eten des Bundesgesetzes über 
die Einräumung von P.rj,v~1egien und Immuni
täten an internationale Organisationen tritt dieses 
an ,die Stelle der bisher geltenden bundeSigesetz
lichen VOl'lschr~ften. 

Zu den §§ 14 und 15: 

Dies,e Bestimmungen regelnden Zeitpunkt sei
nes Inkrafttretens bzw. die Zuständigkeit zur 
VollZ!iehung des vorliegenden Bundesgesetzes. 
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